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Die Mutterschaftsversicherung erlaubt es den Müttern, die wichtige erste Zeit
mit ihren Neugeborenen sorgenfrei zu erleben. foto z/c

Die letzte Lücke im sozialen Netz schliessen

Die Mutterschaftsversicherung

Von £vn Nytfegger

Viele Schweizer Frauen
geniessen bei einer Mutter-
schaft einen ungenügenden
finanziellen Schutz. Die

Mutterschaftsversicherung
will die uneinheitlichen
individuellen Regelungen
ablösen. Für den Bundesrat
ist die Einführung finanz-
politisch vertretbar.

Der Familienschutzartikel in der

Bundesverfassung wurde 1945 mit
überwältigendem Mehr angenom-
mern. Damit gab das Volk den Auftrag,
eine Mutterschaftsversicherung einzu-
richten. Die Frauen, denen das damals
in Aussicht gestellt wurde, sind heute
grösstenteils Grossmütter. 54 Jahre
dauerte das Warten auf das Schliessen
dieser Lücke im Sozialversicherungs-
netz. Im Dezember 1998 haben die eid-

genössischen Räte die Mutterschafts-
Versicherung gutgeheissen. Die Junge
SVP hat jedoch mit Unterstützung des

Gewerbeverbands das Referendum er-

griffen, weshalb nun am 13. Juni über
die Vorlage abgestimmt wird.

In der Schweiz leben heute die Hälf-
te aller Personen, deren Einkommen
unter der Armutsgrenze liegt, in Paarbe-

Ziehungen mit Kindern. Der «Schutz»

bei Mutterschaft besteht gemäss heuti-

gern Recht in einem Arbeitsverbot von
acht Wochen nach der Geburt eines

Kindes, doch für diese Zeit haben die
Mütter keine Garantie auf eine Lohn-
fortzahlung. Zwar gibt es in verschiede-

nen Betrieben freiwillige Lösungen,
doch viele Mütter gehen leer aus, die
Freude über die Geburt des Kindes wird
ihnen durch materielle Sorgen getrübt.
Mit dem nun zur Debatte stehenden
Mutterschaftsschutz geht es nicht um
eine Luxuslösung, sondern um die Be-

hebung einer Ungerechtigkeit.

Umstrittene Grundleistung
Die geplante Mutterschaftsversiche-

rung sieht für erwerbstätige Mütter ei-

nen bezahlten Urlaub von 14 Wochen
vor. Die Entschädigung beträgt 80 Pro-

zent des Verdienstes (wobei das versi-
cherte Jahreseinkommen auf 97200
Franken beschränkt wird). Dieser Er-

werbsersatz, der den Lohnausfall nach
der Niederkunft ausgleicht, ist weniger
umstritten als die ebenfalls vorgesehe-
ne einmalige Grundleistung für Mütter
mit bescheidenem Familieneinkom-
men. Die Grundleistung soll nur ge-
währt werden, wenn ein Bedarf ausge-
wiesen ist. Sie beträgt im Höchstfall
4020 Franken und ist von bürgerlichen
Parteimitgliedern vor allem im Hin-
blick auf die nicht berufstätigen Frauen

gefordert worden. Man wollte diese

nicht benachteiligen - und hat damit
das Referendum provoziert. Und para-
doxerweise haben nun die bürgerlichen
Regierungs-Parteien (mit Ausnahme
der CVP) für die Juni-Abstimmung die
Nein-Parole beschlossen. Die Fronten

pro und kontra Mutterschaftsversiche-

rung verlaufen allerdings für einmal
nicht den Parteigrenzen entlang.
Während die FDP-Frauen und sogar
vereinzelte SVP-Parlamentarierinnen
die Versicherung klar bejahen, ist es für
andere offenbar nie der richtige Mo-
ment, das seit 1945 verankerte Verspre-
chen einzulösen.

Die Finanzierung
Die Kosten der Mutterschaftsversiche-

rung belaufen sich auf rund 500 Millio-
nen Franken pro Jahr. Das ist ein halbes
Prozent der gesamten jährlichen Sozi-

alausgaben der Schweiz. In den ersten
Jahren sollen die Mutterschaftsleistun-
gen aus dem Fonds der Erwerbsersatz-

Ordnung (EO) gedeckt werden, der heu-
te beträchtliche Überschüsse aufweist.
Wenn der EO-Fonds auf eine halbe Jah-
resausgabe abgesunken ist, kann das

Volk zwischen einer Erhöhung der
Mehrwertsteuer und einer Erhöhung
der EO-Beiträge auswählen.

Mit der Verwirklichung eines 14-

wöchigen Mutterschaftsurlaubs und
dem Erwerbsersatz von 80 Prozent
wird gerade der europäische Mindest-
Standard erfüllt. Trotzdem bleibt die
Schweiz immer noch weit hinter an-
dern Ländern zurück. Die meisten Staa-

ten der EU gehen über das Minimum
hinaus. Da jedoch in der Schweiz frühe-
re Anläufe für die Einführung einer
Mutterschaftsversicherung gescheitert
sind, haben Bundesrat und Parlament
auf eine grosszügigere, eventuell Ab-

lehnung provozierende Lösung ver-
ziehtet.
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Muffefsc/ioftsvers/c/ierung;
kein 77iema nur für /unge
Mensc/ien...
D/'e /Ibsf/mmung über cf/'e Mutter-
scbaftsvers/'c/ierung ffr/def m/'tten /'m

/nternat/'ona/en Jahr der ä/teren Men-
sehen 7 999 statt. Das /st nafürf/c/? Zu-
ta//. /Iber man tonn s/'ch fragen, ob der
Zufa// n/'cbt aucb e/n F/'ngerze/'g /'st...

N/'cbf ztffa///g /'st für 7 999 das Mot-
to «/4//e Cenerat/'onen - e/'ne Cese//-

schaff» gewöh/t worden. Dah/'nfer
steht d/'e Menntn/'s, dass man m/'t

Cenerat/'onenego/'smus n/'cht we/'t

tommt. Das Zusammen/eben ge//'ngt
dann, wenn s/'ch d/'e versch/'edenen
Cenerat/'onen a/s 7e/7 e/'ner Cese//-

schaff verstehen.

Das bedeutet zunächst s/'cber:

/Auch ä/tere Menschen so//fen s/'ch m/'t

der Mufferschaftsvers/'cherung ause/'n-

andersetzen. S/'e so//fen n/'cht e/'nfach

den/ren; Geht m/'ch n/'chts (mehr) an...
Oder gar: W/r hatten auch fe/'ne

Nun: /Ause/'nandersetzen he/'sst noch
n/'cht y'a sagen. Wer /edoch s/eht, w/'e

w/'cht/g es /'st, dass der 5tarf der ft/'nder
/'ns Leben n/'cht von f/'nanz/e//en Sor-

gen der E/fern überschattet /'st, w/'rd
s/'ch dem 4n//egen toum versch//'essen

tonnen. Zuma/ d/'e Verfassungs-
grund/age schon /angst besteht und
d/'e F/'nanz/'erung ges/chert /'st.

Der ßundespräs/'dent/'n und Pro-

5enectute-Präs/'dent/'n Ruth Dre/'fuss /'st

be/'zupfl/'chfen, wenn s/'e sagt: «/cb er-
hoffe m/'r von den ä/teren 5t/'mmbür-

ger/'nnen und 5t/'mmbürgern d/'e We/s-

he/'t und d/'e We/'ts/'chf, Lösungen m/'t-

zutragen, d/'e den /ungeren Cenerat/'o-

nen zugute tommen.» So//dan'föt
beruht auf der ßere/'tschaft, zu geben
und zu nehmen. Wer /'m e/genen Le-

ben So//'dar/'tät erfahren hat und er-
fahren möchte, /'st gut beraten, wenn
er auch anderen gegenüber 5o//'dar/'töt
/ebt.

Mart/n Mezger
D/re/ttor Pro 5enecfufe Schweiz

Zähes Ringen um Viertelsrente
Von Franz iô'/c/îfrerr

Dass die Invalidenversiche-

rung (IV) saniert werden
muss, ist allen klar, beliefen
sich doch Ende 1997 ihre
Schulden auf über 2 Milliar-
den Franken. Umstritten ist,
ob durch die Streichung der
Viertelsrente effektiv
gespart werden kann.

Anfang 1995 wies die Invalidenver-
Sicherung (IV) einen Negativsaldo

von 800 Millionen Franken aus, Ende
1997 waren es bereits zwei Milliarden.
Um das finanzielle Loch zu stopfen,
wurden von den Überschüssen der Er-

werbsersatzordnung 2,2 Milliarden
Franken in die IV verlagert. Doch auch

künftig zeichnen sich IV-Defizite von
jährlich 800 bis 900 Millionen Franken
ab.

Mehr Einnahmen -
weniger Ausgaben
Der Bundesrat will auf der Einnahmen-
seite im Rahmen der 11. AHV-Revision
vorschlagen, die Mehrwertsteuer zu
Gunsten der IV ab dem Jahr 2003 um
einen Prozentpunkt zu erhöhen. Auf
der Ausgabenseite möchte er «vorhan-
denes Sparpotenzial» ausschöpfen.
Und dazu gehöre die Aufhebung der
Zusatzrente. Längerfristig soll die Versi-

cherung damit um rund 255 Millionen
Franken pro Jahr entlastet werden. Die

Gegner der Revision wenden sich

hauptsächlich gegen die Aufhebung
der Viertelsrente. Sie machen geltend,
der Spareffekt dieser Massnahme sei im
Vergleich zu den Einbussen der Betrof-
fenen sehr gering.

Laut den Erläuterungen des Bundes-
rates zur Abstimmung vom 13. Juni
1999 trägt die Gesetzesrevision in an-

gemessener Weise zur Sanierung der IV
bei. Bund und Parlament seien der An-
sieht, dass die vorgeschlagenen Spar-
massnahmen sozial verträglich sind.

Im Parlament umstritten
Das Parlament war jedoch nicht von
Anfang an dieser Meinung: Der Stände-

rat stimmte im Dezember 1997 als Erst-

rat aus finanzpolitischen Überlegungen
der Vorlage des Bundesrates zu - nur ei-

ne knappe Mehrheit der Sozialkommis-
sion des Ständerates hatte der Aufhe-
bung der Viertelsrenten zugestimmt.
Der Nationalrat verwarf die Aufhebung
der IV-Viertelsrente im Juni 1998 mit
84 zu 76 Stimmen. In der Differenzbe-

reinigung hielt der Ständerat an der

Aufhebung der IV-Viertelsrente fest, der
Nationalrat stimmte im Juni 1998 der

Sparmassnahme unter Namensaufruf
mit 76 zu 72 Stimmen zu.

Referendum kam
in kurzer Zeit zustande
Daraufhin ergriffen die Schweizerische

Paraplegikervereinigung zusammen
mit dem Schweizerischen Invaliden-
verband das Referendum gegen die IV-
Revision. Innerhalb dreier Wochen sei-

en über 60 000 Unterschriften einge-

gangen, teilte der Schweizerische Inva-
lidenverband mit.

Die Gegner der Revision führen un-
ter anderem ins Feld, dass der Spar-
effekt gleich null sei, weil bei Abschaf-

fung der Viertelsrenten einfach mehr
Halbrenten gesprochen würden oder
die Lasten auf die Fürsorge von Kan-

tonen und Gemeinden übertragen
würden.

Hotel*** Schweizerhof
Hübsches Feriendorf im Obertoggenburg. Gesunde Höhenlage, 900 m Ci. M.. Haus mit Tradition und vorzüglicher Küche,
auch Diät. Zimmer mit Bad/Dusche/WC, Selbstwahltelefon und Radio. Auf Wunsch Farb-TV. Personenlift im Haus.
Grosser Garten, Liegewiese an der Thür, eigene Fischpacht. Viele leichte Spazier- und Wanderwege. Bergbahnen.

Jassplauschwochen mit Göpf Egg: 10. bis 17. Juli und 14. bis 21. August 1999-

Halbpension Fr. 85-bis Fr. 95-, Vollpension plus Fr. 15-. „
90 Jahre Familienbesitz: Walter Schlumpt', 9556 Alt St. Johann Senioren nerzllcn
Verlangen Sie Prospekte: Telefon 071 999 11 21, Fax 071 999 90 28 Willhonillieil!
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